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Sprungnavigation



		Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:

		Zum Inhalt der Seite | 
        zur Hauptnavigaton | 
		zur Subnavigation | 
		Toolbar/Disclaimer | 
		Den Inhalt der Website durchsuchen | 
		Zur Fusszeile | 
		Zum Seitenanfang
		
			
            	Hinweise zur Sprungnavigation
                
            	
?ber folgende Tastenkominationen im gelangen Sie zu den Hauptrubriken oder haben folgende Optionen:

            		F?r Internet Explorer [ALT] + K?rzel(Siehe Liste) und mit Return/Eingabe best?tigen
	F?r Firefox [ALT] + [SHIFT/UMSCH] + K?rzel(Siehe Liste)
	F?r Netscape [ALT] + K?rzel(Siehe Liste)
	F?r Opera dr?cken Sie die Tasten [SHIFT/UMSCH] + [ESC], lassen Sie die Tasten wieder los und w?hlen Sie ein K?rzel(Siehe Liste)


                Liste mit den Tastaturk?rzeln
                	q = Startseite
	r = Inhalt der Seite
	v = zur Hauptnavigation
	t = zur Subnavigation
	u = Toolbar / Disclaimer
	s = Den Inhalt der Website durchsuchen
	w = Zum Inhaltsverzeichnis/Sitemap
	p = Seite drucken
	y = Seite als PDF Datei
	z = zum Seitenanfang
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Abmeldung

Zuständige Abteilung: Einwohnerdienste





Sie verlassen unsere Gemeinde? Wir wünschen Ihnen für die Zukunft am neuen Wohnort alles Gute.


Damit wir Sie aus unserem Einwohner- und Steuerregister austragen können, müssen Sie sich innert 14 Tagen nach dem Wegzug bei uns am Schalter oder über eUmzug abmelden.


Wenn Sie das Schweizerbürgerrecht besitzen, benötigen wir folgende Unterlagen von Ihnen:


	 Meldebestätigung



Besitzen Sie eine andere Staatsbürgerschaft so bringen Sie sämtliche Ausländerausweise zur Einwohnerkontrolle.


Planen Sie den Wegzug ins Ausland? Dann kommen Sie bitte persönlich am Schalter der Einwohnerdienste vorbei und beachten bitte zusätzlich:


	 Abmeldung bei den Einwohnerdiensten (1 Monat vor Ausreise)
	 frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem Steueramt (1 Monat vor Ausreise)





 



Preis: gratis



	
zur Übersicht
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